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Ihr Zeichen: Fr. Kiesl                                                            Ihre E-Mail vom 22.08.2024 
 
 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 52 „Am Mitterfeld“ 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG / DB 
Station & Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Ge-
samtstellungnahme zum o.g. Vorhaben. 
 
Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus eisenbahntechnischer Sicht hinsichtlich der TöB-
Belange keine Einwendungen, wenn folgende Hinweise und Anregungen beachtet werden: 
 
„Die im Bebauungsplangebiet ausgewiesenen bebaubaren Grundstücke / öffentlichen Verkehrs-
flächen sind entlang der Grenze zu den Bahnanlagen mit einer dauerhaften Einfriedung ohne 
Öffnung bzw. einer Leitplanke abzugrenzen.“ 
Durch die mit der Baumaßnahme verbundene Besiedlung wird für die Anwohner und deren Kin-
der eine Gefahrenquelle gegenüber dem Eisenbahnbetrieb geschaffen, für deren Abwehr nach 
den Grundsätzen des § 823 BGB derjenige, welcher diesen Zustand schafft, zuständig ist. Kon-
kret bedeutet dies, dass der jeweilige Bauherr verkehrssicherungspflichtig ist. 
Die Baulast zur Erstellung und der Unterhalt liegt beim jeweiligen Grundstückseigentümer. 
Diese Maßnahme dient zum Schutz der Personen und Fahrzeuge vor den Gefahren des Eisen-
bahnbetriebes und vermeidet das Entstehen „wilder Bahnübergänge“. 
In den Baugenehmigungen ist von den potentiellen Antragstellern die Einfriedigung als Auflage, 
gemäß Bebauungsplan zu fordern. 
Rechtsgrundlage ist die Wahrung der Verkehrssicherungspflicht gemäß den Grundsätzen des § 
823 BGB. 
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„Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen müssen den Belangen der Si-
cherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Bepflanzungen sind daher nach Bahn-Richtlinie 
882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle“ zu planen und herzustellen“. 
Die für die Planung erforderlichen Richtlinienmodule 882.0210 bis 882.0230 sowie 882.0332 bis 
882.0333A01 können bei der folgenden Stelle bezogen werden: 
DB Kommunikationstechnik GmbH 
Medien- und Kommunikationsdienste 
Logistikcenter (T.CVM 4) 
Kriegsstraße 136 
76133 Karlsruhe 
Tel.: 0721-938-5965 
Fax: 0721-938-5509 
dzd-bestellservice@deutschebahn.com 
Des weiteren verweisen wir darauf, dass nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN VDE 
0115 Teil 3, 1997-12 und DIN EN 50122-1) zwischen Oberleitungsanlagen und Ästen von Bäu-
men oder Sträuchern ein Abstand von mindestens 2,50 m eingehalten werden muss. 

 
Die Anpflanzungen im Grenzbereich entlang der Bahnanlagen sind so zu gestalten, dass ein 
Überhang nach § 910 BGB vermieden wird und die Vorgaben des Nachbarrechtes eingehalten 
sind. Die Pflanzung darf zu keinem Zeitpunkt die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes gefährden.  
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektri-
sche Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Be-
bauung führen können. 
 
Die benachbarten Streckengleise sind mit Oberleitung überspannt. 
Bei den Arbeiten sind die Schutzabstände zu den spannungsführenden Teilen der Oberlei-
tungsanlage nach DIN VDE 0105, DIN VDE 0115 und DIN VDE 0210 einzuhalten. Der Mindest-
abstand zu spannungsführenden Teilen von 3,00 m darf während der Bauausführung und auf 
Dauer nicht unterschritten werden. 
Von Standflächen, die von Personen betreten werden dürfen, sind die Mindestabstände zu 
spannungsführenden Teilen der Oberleitungsanlage nach DIN EN 50121*VDE 0115 und EN 
50122-1 einzuhalten. 
Baumaschinen, die im 4 m-Bereich der Bahn-Oberleitung (15 000 Volt) arbeiten, sind bahnzuer-
den. Davon betroffen sind auch Baumaschinen, die sich zwar außerhalb des Gefahrenberei-
ches befinden, deren Ausleger bzw. Anhängelast sich aber in den Gefahrenbereich der Ober- 
und Speiseleitung bewegen können. 
Die Einfriedung ist innerhalb eines Bereiches von 4,00 m von mit Oberleitung bespannten Glei-
sen (gemessen von Gleismitte bis zur Einfriedung) gemäß DB-Richtlinie 997.0204 (20) mit 
Kunststoffbeschichtung und bahngeerdetem Prelldraht zu versehen. 
Die erforderlich werdende Bahnerdung ist mind. 3 Wochen vor Baubeginn beim zuständigen 
Netzbezirk (Oberleitungsanlagen) schriftlich zu bestellen. 
 
Anfallende Abwässer u. Oberflächenwässer dürfen nicht auf Bahngelände geleitet werden. Sie 
sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisnähe 
kann nicht zugestimmt werden. 
 

mailto:dzd-bestellservice@deutschebahn.com
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Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen, Wegen, Werbung und dergleichen sowie Solar- und 
Photovoltaikanlagen, sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind in ihrer 
Farbgebung und Strahlrichtung so anzuordnen, dass jegliche Signalverwechslung und Blend-
wirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, 
so sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen. 
 
Auf ausreichende Zufahrt- / Zugangsmöglichkeiten zu den verbleibenden Gleisanlagen ist zu 
achten, speziell im Störungsfall und für Inspektionen & Instandhaltungsmaßnahmen. 
 
 
Wir bitten um informative Berücksichtigung des BAHNPROJEKT BRENNER-NORDZULAUF; 
hierzu anbei einen Lageplan zur informativen Beachtung. 
 

 
 
Bei der Bepflanzung im östlichen Teilbereich die Tunnellage (siehe Planauszug) berücksichti-
gen. Auf Baumpflanzungen in diesem Bereich verzichten bzw. flachwurzelnde Baumarten ver-
wenden. 
Die Baufelder 01+02, insbesondere das Baufeld 02, liegen im unmittelbaren Nahbereich der ge-
planten Tunnel der Neubaustrecke. Betroffenheiten im Bau- und Endzustand durch Erschütte-
rungen können erst im Genehmigungsverfahren der neuen Eisenbahnstrecke abschließend be-
urteilt werden. 
Wir bitten um direkte Detailabstimmung, sobald die Planungen beginnen, z. B. für das Feuer-
wehrhaus 
 
 

 
Bei der Ausführung von Bauarbeiten müssen folgende Hinweise beachtet werden: 
 
Das Betreten von Bahnanlagen ist nach § 62 EBO grundsätzlich untersagt und bedarf daher im 
Einzelfall einer Genehmigung. Bei notwendiger Betretung für die Bauausführung muss der Bau-
herr bei der DB InfraGO AG rechtzeitig einen schriftlichen Antrag stellen. In keinem Falle dürfen 
die Bahnanlagen ohne Genehmigung der DB InfraGO AG betreten werden. Alle hieraus entste-
henden Kosten müssen vom Antragsteller getragen werden.  
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Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hinein-
gelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch 
geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt auch 
während der Bauzeit. 
 
Bei der Bauausführung darf grundsätzlich kein Bahngelände in Anspruch genommen werden, 
auch nicht für die Lagerung von Aushub- und Baumaterialien, Abstellung von Baggern oder an-
deren Arbeitsgeräten.  
 
Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass 
unter keinen Umständen Baustoffe / Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) ge-
langen.  
 
Für den Zeitraum der Bauausführung ist als Betretungsschutz zum Gleisbereich, entlang der 
Bahngrenze, ein Bauzaun oder eine feste Absperrung anzubringen. Der Bauzaun ist evtl. zu er-
den und gegen Windlast zu verankern. 
 
Der Eisenbahnbetrieb darf nicht behindert noch gefährdet werden.  
 
Werden bei dem Bauvorhaben Großgeräte (Baukräne, Bagger usw.) eingesetzt, so sind diese 
so aufzustellen, dass das Bahnbetriebsgelände mit dem Ausleger und angehängten Transport-
teilen nicht überschwenkt werden kann. Gegebenenfalls sind Schwenkbegrenzungen einzu-
bauen. 
Der Gefahrenbereich beträgt horizontal 3,50 m von der nächstgelegenen Gleisachse und reicht 

bis in eine Höhe von  3,00 m über dem höchstgelegenen unter Spannung stehendem Teil der 
Oberleitungsanlage. Dieses Abstandsmaß ist auch von allen unter Spannung stehenden Teilen 
der Oberleitungsanlage einzuhalten, die sich außerhalb des Gefahrenbereichs befinden. 
Ist diese Forderung aus technischen Gründen nicht erfüllbar, so ist mit der DB InfraGO AG, eine 
kostenpflichtige Kranvereinbarung aufzustellen. Der Antrag hierfür ist rechtzeitig (mind. 8 Wo-
chen vor Erstellung des Kranes) an folgende Anschrift zu richten: 
DB InfraGO AG, Hr. Ranzinger, Richelstraße 1, 80634 München, E-Mail: marius.ranzin-
ger@deutschebahn.com 
Der Antrag muss den Schwenkradius des Kranes (Baustelleneinrichtungsplan) sowie die Höhe 
des Auslegers beinhalten. 
 
Beim Abbruch vorhandener Baulichkeiten ist die Staubentwicklung in Grenzen zu halten. 
Es ist durch geeignete Schutzmaßnahmen sicherzustellen, dass die freie Sicht im Bereich der 
Gleisanlagen nicht eingeschränkt wird. 
Bei einem möglichen Einsatz eines Spritzgerätes verweisen wir auf die Gefahren  
(z.B. elektrischer Überschlag), die von der angrenzenden Bahn-Oberleitung (15 000 Volt) aus-
geht. 
 
Bauschutt darf nicht auf Bahngelände gelagert oder zwischengelagert werden. 
 
Die Bauarbeiten müssen grundsätzlich außerhalb des Druckbereiches von Eisenbahnverkehrs-
lasten durchgeführt werden.  
Wenn dies nicht möglich ist, ist rechtzeitig vor Baubeginn eine geprüfte statische Berechnung 
vorzulegen (Konzernrichtlinien 836.2001 i.V.m. 800.0130 Anhang 2).  
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Erdarbeiten innerhalb des Druckbereichs von Eisenbahnverkehrslasten dürfen nur in Abstim-
mung mit der DB InfraGO AG und dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ausgeführt werden. Im 
Bereich der Signale, Oberleitungsmasten und Gleise dürfen keine Grabungs- / Rammarbeiten 
durchgeführt werden. 
 
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Ka-
bel- und Leitungsanlagen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise etc.) sind stets zu gewährleis-
ten.  
Dies gilt insbesondere bei Rammarbeiten (zur Baugrubensicherung). Diese dürfen (auch außer-
halb des Druckbereiches von Eisenbahnverkehrslasten) nur unter ständiger Beobachtung des 
Gleises durch Mitarbeiter der DB InfraGO AG erfolgen. Der Netzbezirksleiter ist daher rechtzei-
tig über den Termin zu benachrichtigen. 
 
Bei Planungen und Baumaßnahmen im Umfeld der Bahnlinie ist die Deutsche Bahn AG frühzei-
tig zu beteiligen, da hier bei der Bauausführung ggf. Bedingungen zur sicheren Durchführung 
des Bau- sowie Bahnbetriebes zu beachten sind. 
Dies gilt sowohl für eine Beteiligung als Angrenzer sowie im Rahmen einer Fachanhörung ge-
mäß Landesbauordnung Bayern als auch für genehmigungsfreie Bauvorhaben, bei denen die 
Beteiligung direkt durch den Bauherrn zu erfolgen hat. 
Die Beteiligungen und Anfragen sind an die folgende Stelle zu richten: 
Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien,  
Barthstraße 12 
80339 München 
E-Mail: ktb-muenchen@deutschebahn.com 
Da auch bahneigene Kabel und Leitungen außerhalb von Bahngelände verlegt sein können, ist 
rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme eine Kabel- und Leitungsprüfung durchzuführen. 
Bitte stellen Sie ab sofort Ihre Anfragen zu Kabel und Leitungen der DB AG ausschließlich über 
das Online Portal der DB Immobilien. Sie erreichen das Portal unter dem folgenden Link  
www.deutschebahn.com/Online_Portal/Kabel_und_Leitungsanfragen 
 
Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse und den Satzungsbeschluss zu gegebener Zeit 
zuzusenden und an weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 
Für Rückfragen zu diesem Schreiben, die Belange der Deutschen Bahn AG betreffend, steht 
Ihnen Herr Harreus gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Deutsche Bahn AG 
  
      ⋅             ⋅  
                                                                            
i.V.       i.A.      

.       .  

  
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.deutschebahn.com%2FOnline_Portal%2FKabel_und_Leitungsanfragen&data=05%7C01%7CHans-Juergen.Harreus%40deutschebahn.com%7C4d5682abf6ef444bf5fb08db731618cf%7Ca1a72d9c49e64f6d9af65aafa1183bfd%7C0%7C0%7C638230310963168887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GWxy9aXXCjpo0pWlc7C4UsWM8nsFFWA%2FbFM6Hx%2Bt4Sc%3D&reserved=0
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+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellung-

nahmen des DB Konzerns enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern (Vor- und Nachname, Unterschriften, Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen 

Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden müssen. +++ 

  
Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung. 

Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code:  https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/ 

 

 
 

https://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/immobilien/-Hallo-und-herzlich-willkommen-bei-der-DB-AG-DB-Immobilien--5750618
https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/
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